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I. Kirchengemeinde, Kirchenvorstand und Pfarramt

1.
Die Kirchengemeinde

Der rechtliche Begriff der Kirchengemeinde ist vom theologischen Begriff der Gemeinde zu unterscheiden, aber auch auf diesen zu beziehen. Die Kirchengemeinde ist nach evangelischem Verständnis eine historisch entstandene und bewährte Organisationsform der Gemeinde. In ihr nimmt die Kirche Jesu Christi vor Ort rechtliche Gestalt an. Seit dem Mittelalter hat sie sich im westlichen Europa als flächendeckende Organisationsform durchgesetzt. Auch die reformatorischen Kirchen in Deutschland haben diese regionale Verankerung beibehalten. Unter heutigen gesellschaftlichen Bedingungen, da sich örtliche Bindungen immer mehr auflösen und (über-) regionale Lebensräume bedeutsamer werden, treten neben die parochiale Ortsgemeinde Personalgemeinden oder Anstaltsgemeinden. 

Die Kirchengemeinde soll kirchliches Leben umfassend verwirklichen. Sie steht aber auch in der Gemeinschaft der Christenheit und ist daher auf die Gemeinschaft des Dekanats und der EKHN bezogen. Dies zeigt sich beispielsweise im System der stufenweisen Wahl von Synodalen in die Dekanatssynoden, die wiederum Synodale in die Kirchensynode wählen oder in den vielfältigen Beratungsaufgaben und den Aufsichts- und Genehmigungspflichten von Dekanat, Kirchenleitung und Kirchenverwaltung gegenüber den Kirchengemeinden. Ein landeskirchliches Instrument zur Verwirklichung dieser Gemeinschaft ist außerdem die Visitation (siehe Visitationsgesetz).

Der Auftrag der Kirchengemeinde

Die Kirchengemeinde hat einen grundlegenden Auftrag. Sie soll das Evangelium vermitteln und sich selbst daran orientieren, so dass die Frohe Botschaft bei möglichst vielen Menschen ankommt. Dazu dienen ihre Gottesdienste ebenso wie das Handeln in Form von Seelsorge, Bildung und Diakonie. Dazu dienen auch Leitung und Verwaltung, die Zusammenarbeit mit übergemeindlichen Einrichtungen und der Umgang mit den materiellen Werten (vgl. Art. 10 Kirchenordnung). 

Weil es zur Frohen Botschaft gehört, die Welt als Schöpfung Gottes zu sehen, auf Gottes Erbarmen zu vertrauen und auf Gottes neu schaffende Kraft zu hoffen, gehört es zum Auftrag der Kirchengemeinde, sich für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung sowie für die Überwindung aller Spaltungen der Christenheit einzusetzen. In diesem Sinne gehört die missionarische und ökumenische Ausrichtung zum Wesen der Kirchengemeinde. 

Die Kirchengemeinde als Organisationsform

Die Organisations- und Rechtsgestalt der Kirchengemeinde ist theologisch nicht zwingend vorgegeben. Jede Rechts- und Organisationsform muss aber so ausgerichtet sein, dass sie Schrift und Bekenntnis nicht widerspricht. Die rechtliche Ausgestaltung der Kirchengemeinde bezog sich daher schon immer auf die sie umgebenden säkularen gesellschaftlichen Verhältnisse. Im modernen demokratischen Verfassungssystem in Deutschland ist die Evangelische Kirche in Deutschland, ihre Gliedkirchen und damit jede Kirchengemeinde demokratisch verfasst, wenngleich die Kirche keine Demokratie ist. Jede Kirchengemeinde besteht aus ihren Mitgliedern, die den Kirchenvorstand in gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl bestimmen. Der Kirchenvorstand entscheidet in Abstimmungen und Wahlen. Alle Kirchenvorstandsmitglieder sind gleichberechtigt. 

Die Kirchengemeinde ist in der öffentlich-rechtlichen Rechtsform der Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert. Sie kann damit Trägerin von Rechten und Pflichten sein (Art. 140 Grundgesetz, 137 Abs. 5 Weimarer Reichsverfassung, Art. 2 Abs. 4 Kirchenordnung). Weil diese Zuerkennung als Trägerin von Rechten und Pflichten anders als bei Menschen (den „natürlichen Personen“) auf einer rechtlichen Konstruktion beruht, spricht man von „juristischen Personen“. Die Kirchengemeinde kann Eigentümerin z.B. von Grundstücken sein, sie kann Verträge abschließen und Mitarbeitende anstellen, sie kann vor Gericht klagen oder verklagt werden. 

Kirchenrechtlich bilden die Kirchengemeinden die gemeindliche Ebene im Aufbau der EKHN und sind integraler Bestandteil der Kirche. Eine der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie vergleichbare Selbstständigkeit der Kirchengemeinde besteht im kirchlichen Recht nicht (Art. 11 Abs. 1 KO). 

2.
Der Kirchenvorstand

Jede juristische Person braucht ein Vertretungsorgan, das Entscheidungen trifft und im Rechtsverkehr z.B. beim Abschluss von Verträgen auftritt. In der Kirchengemeinde ist dies der Kirchenvorstand. Der Kirchenvorstand ist das Leitungsorgan der Kirchengemeinde. Anders als beispielsweise die Mitgliederversammlung bei Vereinen oder die Verbandsvertretung in kirchlichen Verbänden ist die Gemeindeversammlung, die Versammlung der Gemeindemitglieder, kein Organ der Kirchengemeinde. Sie kann keine verbindlichen Beschlüsse fassen oder dem Kirchenvorstand Weisungen erteilen. Sie kann aber Anträge stellen und Anregungen geben. Der Kirchenvorstand muss dann berichten, wie er darüber entschieden hat (Art. 14 Kirchenordnung). 

Wahl oder Berufung der Kirchenvorstandsmitglieder

Alle sechs Jahre werden in der EKHN die Kirchenvorstände neu gewählt. Das Wahlverfahren ist in der Kirchengemeindewahlordnung geregelt (KGWO). Die Mitglieder der Kirchenvorstände werden in gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Gemeindeglieder, die die Kriterien des § 5 KGWO erfüllen, können gewählt oder berufen werden. Die Wählbarkeitskriterien müssen während der gesamten Amtszeit bei jedem Mitglied des Kirchenvorstandes erfüllt sein. Evtl. ist eine erforderliche Ausnahmegenehmigung des DSV auch während der Amtszeit einzuholen, um die Mitgliedschaft im Kirchenvorstand fortsetzen zu können, z. B. bei Heirat zweier Kirchenvorstandsmitglieder.

Veränderungen der Mitgliederzahlen

Die Größe des Kirchenvorstandes kann sich während der Amtsperiode aus verschiedenen Gründen verändern.

Berufung von zusätzlichen Mitgliedern

Der Kirchenvorstand kann, unabhängig von der Zahl seiner gesetzlichen Mitglieder zwei, mit Ausnahmegenehmigung drei, Personen zusätzlich in den Kirchenvorstand berufen (§ 24 KGWO). Für diese Personen müssen weder die Liste potentieller Nachrücker noch der Proporz einer durchgeführten Bezirkswahl beachtet werden. Berufene Mitglieder sind den gewählten Mitgliedern völlig gleichgestellt. 

Erhöhung oder Herabsetzung der Zahl der gesetzlichen Mitglieder

Der synodale Gesetzgeber hat dem Kirchenvorstand auch während seiner Amtszeit in begründeten Fällen die Möglichkeit eröffnet, seine Mitgliederzahl zu verändern (§§ 25, 8 KGWO). Ausgehend von der gesetzlich in § 8 Abs. 1 KGWO definierten Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder, kann die Zahl der gesetzlichen Mitglieder bis zu einem Drittel erhöht oder herabgesetzt werden. Hierzu ist nur noch ein Kirchenvorstandsbeschluss erforderlich, der entsprechend im Protokoll zu begründen ist. Einer Genehmigung des DSV bedarf es nicht mehr.

Ausscheiden von gewählten Kirchenvorstandsmitgliedern

Scheiden gewählte Mitglieder aus dem Kirchenvorstand aus, hat der Kirchenvorstand möglicherweise verschiedene Handlungsoptionen: 

-
Hat der Kirchenvorstand mehr Mitglieder, z. B. durch Überhangmandate nach § 19 Abs. 2, Satz 2 oder § 25 Abs. 3, Satz 2 KGWO oder durch bereits berufene Mitglieder, entfällt eine Nachwahl, da der Kirchenvorstand trotz des Ausscheidens die erforderliche Größe aufweist (§ 26 Abs. 3 KGWO).

-
Sinkt die Zahl der Mitglieder durch das Ausscheiden unter die Zahl der gesetzlichen Mitglieder, kann der Kirchenvorstand innerhalb der Grenzen des § 8 KGWO eine Herabsetzung seiner gesetzlichen Mitglieder beschließen (§§ 26 Abs. 3, Satz 2, Satz 2; 23 Abs. 3, Satz 2 KGWO). Auch dann entfällt eine Nachwahl.

-
Muss der Kirchenvorstand nachwählen, besteht hierfür eine 3-Monatsfrist (§ 26 Abs. 3, Satz 1 KGWO). Vom Sonderfall des Nachrückens gem. § 26 Abs. 1 oder 2 KGWO) abgesehen, ist der Kirchenvorstand in der Kandidatenauswahl frei. Durchgeführte Bezirkswahlen sind auch bei Nachwahlen zu berücksichtigen (§26 Abs. 3, Satz 4 KGWO). Für das Wahlverfahren gilt die allgemeine Regelung des § 38 Abs. 5 KGO.

Aufgaben des Kirchenvorstands

Der Kirchenvorstand ist das (einzige) Leitungsorgan der Kirchengemeinde (Art. 13 Abs. 1 KO). Er entscheidet und berät im Rahmen der gesamtkirchlichen Ordnung über alle Angelegenheiten der Kirchengemeinde. Er leitet nach der Schrift und gemäß dem Bekenntnis innerhalb der kirchlichen Ordnung die Gemeinde (geistliche Gemeindeleitung) und ist für das gesamte Gemeindeleben verantwortlich. Er hat darauf zu achten, dass in der Gemeinde das Wort Gottes lauter verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden (Art. 13 Kirchenordnung). Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere ( Art. 13 Abs. 3 KO, §§ 25-28 KO):

-
Die Vertretung der Kirchengemeinde in geistlichen und rechtlichen Fragen,

-
die Ordnung und Gestaltung des kirchlichen Lebens in der Kirchengemeinde,

-
die Mitverantwortung für die Seelsorge,

-
die Aufstellung von Pfarrdienstordnungen,

-
die Ordnung der besonderen Dienste der Kirchengemeinde und die Zusammenarbeit mit übergemeindlichen Einrichtungen und Werken der Kirche,

-
die Wahl der Pfarrerin oder des Pfarrers im Falle des Wahlrechts der Kirchengemeinde und die Mitwirkung bei der Pfarrstellenbesetzung in den übrigen Fällen,

-
die Mitwirkung bei der Errichtung neuer Pfarrstellen und der Bildung neuer Pfarrbezirke sowie bei Änderungen im Bestand und der Begrenzung der Kirchengemeinde,

-
die Entscheidung über die finanziellen Angelegenheiten der Kirchengemeinde, 

-
die Wahrnehmung der Arbeitgeberfunktion,

-
die Zuständigkeit für die Gebäude. 

Die Kirchengemeindeordnung beschreibt die dem Kirchenvorstand durch Art. 13 Kirchenordnung übertragenen Aufgaben im Einzelnen. Sie bestimmt auch, dass bestimmte Beschlüsse des Kirchenvorstands und entsprechende Willenserklärungen der Genehmigung bedürfen (§ 29 KGO). Hierbei handelt es sich um Kirchenvorstandsbeschlüsse mit weitreichenden, vor allem finanziellen Auswirkungen. Zum Schutz der Kirchengemeinde aber auch, um das Haftungsrisiko der Gesamtkirche für mögliche Fehlentscheidungen des Kirchenvorstands so gering wie möglich zu halten, hat der synodale Gesetzgeber für diese Beschlüsse eine Überprüfung festgelegt. 

3.
Pfarrerinnen und Pfarrer als Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands

Pfarrerinnen und Pfarrer sind geborene Mitglieder des Kirchenvorstands (§ 30 Abs. 1 und 2 KGO).

Pfarrerinnen oder Pfarrer müssen den Vorsitz im Kirchenvorstand übernehmen, sofern sich kein gewähltes Kirchenvorstandsmitglied zur Übernahme des Vorsitzes bereit erklärt (§ 32 Abs. 3 KGO). Dann ist die Pfarrerin oder der Pfarrer auch für die kirchengemeindliche Verwaltung verantwortlich (Art. 15 Abs. 2 KO, § 35 KGO).

Da die Pfarrerin oder der Pfarrer in jedem Fall mindestens den stellvertretenden Vorsitz im Kirchenvorstand übernehmen muss (§ 32 Abs. 3 KGO), ist sie oder er in jedem Fall in die Leitung des Kirchenvorstands eingebunden. Sie oder er trägt damit in jedem Fall auf zwei Schultern, auf der einen die pfarramtlichen Aufgaben auf der anderen die Aufgaben des Kirchenvorstands in Vorsitz oder Stellvertretung. Für die Pfarrerin oder den Pfarrer wird es daher in der täglichen Arbeit immer wieder eine Herausforderung sein, sich klar zu machen, „welchen Hut er oder sie gerade auf hat.“ 

4.
Pfarramtliche Aufgaben der Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer 

Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer haben im Rahmen der kirchlichen Ordnung den Auftrag und das vorrangige Recht, in der Kirchengemeinde die öffentliche Wortverkündigung auszuüben, Amtshandlungen vorzunehmen sowie die Seelsorge und Unterweisung wahrzunehmen (Art. 15 KO).  Sie erteilen die Erlaubnis/Dimissoriale, wenn eine Amtshandlung durch eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer vorgenommen werden soll (§ 17 KGO). Sie unterstützen und beraten Pfarrdiakoninnen und Pfarrdiakone, Prädikantinnen und Prädikanten, Lektorinnen und Lektoren und andere dazu beauftragte Gemeindemitglieder in der Teilhabe am Dienst der Verkündigung. Sie sind z.B. für die Unterweisung im Konfirmations- und Religionsunterricht verantwortlich.

Das Kanzelrecht der Gemeindepfarrerinnen und –pfarrer 

Mit der Ordination sind Pfarrerinnen und Pfarrer in besonderer Weise zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung berufen (Art. 7 Abs. 1 KO). 

In Art. 15 Abs. 1 KO ist nun erstmals in der Kirchenordnung das sog. Kanzelrecht der Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer geregelt, das bisher ein gemeinrechtlicher Rechtssatz des Kirchenrechts war, dem Gewohnheitsrecht verwandt. Danach haben die Gemeindepfarrerinnen und   –pfarrer in ihren Gemeinden den Auftrag und das vorrangige Recht, Gottesdienste zu halten und Amtshandlungen vorzunehmen.

Verhältnis zur Leitungsverantwortung des Kirchenvorstands

Die Verantwortung, die öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung in Gottesdienst, Seelsorge und Unterricht wahrzunehmen, bildet das Kernstück pfarramtlicher Aufgaben. Die in Art. 13 Abs. 1 KO formulierte Leitungsverantwortung des Kirchenvorstands für das gesamte Gemeindeleben ist vor diesem Hintergrund zu interpretieren. Die Leitungsverantwortung des Kirchenvorstands findet an den pfarramtlichen Aufgaben der Gemeindepfarrerinnen und –pfarrer ihre Grenze.

Verhältnis zum Anspruch der Gemeindemitglieder auf die Vornahme von Amtshandlungen

Nach § 17 KGO hat jedes Gemeindemitglied im Rahmen der kirchlichen Rechtsvorschriften in seiner Kirchengemeinde Anspruch auf die Vornahme von Amtshandlungen durch die zuständige Gemeindepfarrerin oder den zuständigen Gemeindepfarrer. Auch dieses Recht ist vor dem Hintergrund des Kanzelrechts dahingehend zu interpretieren, dass Gemeindeglieder auch aufgrund der Regelung des § 17 Abs. 1 und 2 KGO keinen Anspruch darauf haben, in ihrer Gemeinde Amtshandlungen durch dritte Pfarrerinnen und Pfarrer vornehmen zu lassen, sich also den Pfarrer oder die Pfarrerin auszusuchen. Sie haben auch keinen Anspruch darauf, dass ihr Gemeindepfarrer oder ihre Gemeindepfarrerin Amtshandlungen außerhalb der eigenen Kirchengemeinde vornimmt. Die Dimissoriale regelt gem. § 17 Abs. 1 KGO nur den Fall, dass Gemeindeglieder Amtshandlungen durch „nichtzuständige“ Pfarrerinnen und Pfarrer außerhalb ihrer eigenen Kirchengemeinde vornehmen lassen wollen. Da beide Fälle in der Praxis aber sehr häufig vor allem bei Trauungen, Taufen und Beerdigungen vorkommen, sind die beteiligten Pfarrerinnen und Pfarrer in derartigen Fällen aufgerufen, untereinander unter dem Gesichtspunkt der Mitgliederorientierung eine für alle Beteiligten tragbare, einvernehmliche Lösung zu finden.

Sind in einer Gemeinde mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer eingesetzt, sind sie zur geregelten Zusammenarbeit verpflichtet. Eine gemeinsam mit dem Kirchenvorstand erarbeitete Pfarrdienstordnung gem. § 13 Abs. 5 KGO kann hier für die notwendige Klarheit sorgen. Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Teilnahme an den Dekanatskonferenzen und den gesamtkirchlichen Pastoralkollegs sowie im Regelfall zur Erteilung von Religionsunterricht verpflichtet (Verwaltungsverordnung über die Erteilung von nebenamtlichen Religionsunterricht an Schulen durch Pfarrerinnen und Pfarrer, Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare). 

Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist darüber hinaus für folgende pfarramtliche Verwaltungsaufgaben verantwortlich:

-
Führen der Kirchenbücher (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Kirchenbuchordnung) und Beurkundungswesen, 

-
Führen der Pfarrchronik (§ 5 der Chronikverordnung),

-
Siegelführung für pfarramtliche Zwecke (§ 4 Siegelordnung).

Gemeindepfarrerinnen und –pfarrer sind keine Mitarbeitenden der Kirchengemeinde, sondern bekleiden in der Kirchengemeinde ein Amt, das ihnen von der Gesamtkirche übertragen wurde. Sie unterliegen der allgemeinen Dienstaufsicht der zuständigen Dekaninnen und Dekane (Art. 28 Abs. 2 Nr. 4 KO). Zur allgemeinen Dienstpflicht gehört bei jedem Wechsel im Pfarramt auch eine Geschäftsübergabe, wobei die Nutzung des entsprechenden Übergabeprotokolls verbindlich ist, das die Kirchenverwaltung zur Verfügung stellt. 

5. Verzahnung der Aufgaben von Kirchenvorstand und Pfarrerin oder Pfarrer

Sowohl Kirchenvorstand als auch Pfarrerin oder Pfarrer haben in der Kirchengemeinde festgelegte Aufgabenbereiche. Es gibt zwar keine „Grauzonen“ aber doch eine enge Verzahnung beider Bereiche. Die kirchliche Ordnung ist so angelegt, dass eine gute, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit Basis für eine gelingende Zusammenarbeit beider ist. Beide Partner müssen daher den Aufgabenbereich des anderen kennen und respektieren, damit das Zusammenspiel beider zum Wohl der Gemeinde gelingt (Art. 15 Abs. 2 KO).

Einige Beispiele mögen verdeutlichen, dass die Zusammenarbeit von Pfarrerin oder Pfarrer und Kirchenvorstand nur dann harmonisch gelingt, wenn beide Partner zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt tun:

-
Die Pfarrerin oder der Pfarrer leitet den Gottesdienst (Art. 15 Abs. 1 KO). Für die Gottesdienstordnung ist der Kirchenvorstand zuständig (§ 26 Abs. 2 KGO). Die Pfarrerin oder der Pfarrer muss sich daher an die bestehende Gottesdienstordnung halten (Art. 15 KO).

-
Die Pfarrerin oder der Pfarrer leitet den Gottesdienst (Art. 15 KO) und hat das Kanzelrecht. Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde nach Schrift und Bekenntnis (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KO) und hat das Hausrecht für alle Gebäude der Kirchengemeinde (§ 27 Abs. 2 KGO). Für den Einsatz anderer Pfarrerinnen, Pfarrer, Prädikantinnen und Prädikanten ist daher das Einvernehmen zwischen Kirchenvorstand und Pfarrerin oder Pfarrer erforderlich, d.h. beide müssen dem Einsatz zustimmen (§ 18 Abs. 3 KGO).

- 
Ist eine Pfarrerin oder ein Pfarrer für mehrere Kirchengemeinden zuständig oder nur im Teildienst beschäftigt, können die Dienste der Pfarrerin bzw. des Pfarrers durch eine Pfarrdienstordnung geregelt werden. Die Kirchengemeindeordnung stellt der Kirchenvorstand auf (Art. 13 Abs. 2 Nr. 4 KO, § 13 Abs. 5 KGO). Sie bedarf des Einvernehmens mit der betroffenen Pfarrerin oder dem betroffenen Pfarrer, ehe sie vom zuständigen Dekanatssynodalvorstand genehmigt werden kann. 

-
Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist für die Durchführung der Amtshandlungen Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung und (Wieder-) Aufnahme in die Kirche zuständig. In Bindung an ihr oder sein Ordinationsgelübde gemäß Art. 17 Abs. 2 Kirchenordnung können sie oder er die Vornahme von Amtshandlungen im Einzelfall ablehnen. Aufgrund § 26 Abs. 4 KGO und der Lebensordnung der EKHN, sowie § 4 Abs. 4 KGO für den Kircheneintritt entscheidet der Kirchenvorstand in diesen Fällen über die Zulässigkeit der Amtshandlung. Hält er die Amtshandlung für zulässig, benennt die zuständige Dekanin oder der zuständige Dekan im „Ernstfall“ eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer, der oder die die Amtshandlung dann vornimmt. 

-
Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist für die Durchführung des Konfirmationsunterrichts zuständig (Art. 13 Abs. 1 KO). Ziele und Inhalte der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden sind nach der Lebensordnung der EKHN vom Kirchenvorstand im Einvernehmen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer festzulegen.

-
Die Pfarrerin oder der Pfarrer haben gem. Art. 15 Abs. 2 KO eine eigene Leitungsverantwortung und daher eine eigene Mitverantwortung dafür, dass das Gemeindeleben dem Auftrag der Kirche entspricht.

III. Der Vorsitz im Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand braucht eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, um seine Arbeit organisieren und die laufenden Geschäfte erledigen zu können. 

1. Die Wahl der oder des Vorsitzenden

Der Kirchenvorstand wählt binnen zwei Monaten nach Beginn seiner Amtszeit die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die Stellvertretung für eine Amtsdauer von 2 Jahren. Eine Wiederwahl ist zulässig (§ 32 Abs. 1 KGO).

Der synodale Gesetzgeber will Gemeindemitglieder bewusst zur Übernahme des Vorsitzes im Kirchenvorstand motivieren. § 32 Abs. 2 Satz 1 KGO bestimmt daher, dass für den Vorsitz ein gewähltes – oder sofern vorhanden ein berufenes – Mitglied zu wählen ist.

Wird ein gewähltes (oder berufenes Mitglied) in den Vorsitz gewählt, so ist in der gleichen Kirchenvorstandssitzung eine Pfarrerin oder ein Pfarrer für den stellvertretenden Vorsitz zu wählen. Wenn eine Gemeinde nur eine Pfarrerin oder einen Pfarrer hat, übernimmt sie oder er ohne Wahl die Stellvertretung (§ 32 Abs. 3 KGO).

Nur für den Fall, dass die Wahl eines gewählten oder berufenen Kirchenvorstandsmitglied nicht zustande kommt, kann eine Pfarrerin oder ein Pfarrer für den Vorsitz gewählt werden (§ 32 Abs. 2 KGO). Hat die Gemeinde nur eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, muss diese oder dieser den Kirchenvorstandvorsitz aufgrund der Regelung des Artikel 17 Abs. 2 der Kirchenordnung (KO) ohne Wahl übernehmen. In diesem Fall ist in der gleichen Sitzung ein gewähltes oder berufenes Mitglied für den stellvertretenden Vorsitz zu wählen (§ 32 Abs. 4 KGO). 

Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Pfarrstelle gemeinsam verwalten, trifft § 34 KGO entsprechende Sonderregelungen.

Das allgemein in § 38 Abs. 5 KGO geregelte Wahlverfahren im Kirchenvorstand gilt auch hier.

2. Übernahme/Übergabe der Geschäfte 

Die Geschäftsübergabe ist Aufgabe der oder des Kirchenvorstandsvorsitzenden und in jedem Fall durchzuführen (§ 19 KHO), damit der Nachfolger oder die Nachfolgerin ihre bzw. seine Arbeit gut informiert beginnen und gegebenenfalls Projekte, die nicht beendet werden konnten, fortführen kann.

Die Übergabe der Geschäfte umfasst folgende Punkte:

-
Berichte und Protokolle zu Verwaltungsprüfungen und Pfarramtsübergaben,

-
Organisations- und Informationstechnologie, Datenschutz,

-
Siegelwesen,

-
Protokollbücher der Kirchenvorstandssitzungen,

-
Vermögensübergabe,

-
Bestandsbuch über das bewegliche Vermögen,

-
Kollekten- und Kassenwesen,

-
Aktenbestand der Kirchengemeinde.

Die Kirchenverwaltung hat auch für den Wechsel im Kirchenvorstandsvorsitz ein Übergabeprotokoll entwickelt, das eine ordnungsgemäße und vollständige Übergabe sicherstellen soll.

(Elektronisches) Bestandsbuch

Ob Inventarheft, Bestandsliste oder Inventarverzeichnis genannt, in jeder Kirchengemeinde gibt es einen Vermögensnachweis, der beim Kirchenvorstands- oder Pfarramtswechsel ordnungsgemäß zu übergeben ist (§ 19 KHO).

Die Inhalte des Bestandsbuchs sind seit 1983 festgelegt. Hinein gehören:

- das gesamte Vermögen,

- sowie alle Schulden.

Das Bestandsbuch ist gegliedert in:

1.
Grundvermögen 
- bebaut,


- unbebaut,

2.
bewegliches Vermögen

2.1.
Inventar,

2.2.
bewegliches Kunstgut,

3.
Nutzungen und Rechte auf wiederkehrende Leistungen,

4.
Kapitalvermögen und Rücklagen,

5.
Schulden,

6.
Kirchenbücher,

7.
Pfarrarchiv,

8.
Sonstiges.

Für einen Teil des Bestandsbuches können die Regionalverwaltungen die Daten liefern, der verbleibende Teil ist als handschriftliche Bestandsliste in der Kirchengemeinde zu führen.

Künftig kann auf einfache Weise eine elektronische Bestandslistung erreicht werden. Neuzugänge von beweglichem Anlagevermögen werden bereits bei der KFM-Web-Belegerfassung in ein Listenformat eingesteuert, sofern die Bezeichnung und der Aufbewahrungsort ergänzt wurden. Mit einem Tastendruck kann dann zu jeder  Zeit eine Zusammenfassung der bis dato neu zugegangenen Gegenstände mit Anschaffungsdatum, Wert und Standort abgerufen werden.

Gegenstände, die in der Zeit vor Anwendung der web-basierten Zahlungsanordnung angeschafft wurden, können als Inventar in das elektronische KFM-Verzeichnis nachträglich aufgenommen werden.

Mitarbeitende der Kirchenverwaltung stehen gerne zur Verfügung, jeder Kirchengemeinde bei der Einrichtung eines elektronischen Bestandsbuchs zur Seite zu stehen. Ziel ist es, das Führen der handschriftlichen Bestandsliste entbehrlich zu machen. 

3. Geschäftsführung

In der KGO werden die Aufgaben der oder des Vorsitzenden aufgeführt. Im Einzelnen sind das 

a)
die Verantwortung für die Führung der laufenden Geschäfte der kirchengemeindlichen Verwaltung (§ 35 KGO),

b)
die Verantwortung für die Vorbereitung der Sitzungen des Kirchenvorstands (§ 35 KGO),

c)
die Einladung zu den Sitzungen des Kirchenvorstands (§ 36 KGO),

d)
die Leitung der Sitzungen des Kirchenvorstands und die Aufstellung der Tagesordnung (§§ 35, 36 KGO),

e)
die Verantwortung für die Ausführung der Beschlüsse des Kirchenvorstands (§ 35 KGO),

f)
die Vertretung im Rechtsverkehr (§ 47 KGO),

g)
der Vorsitz im Mitarbeiterkreis (§ 53 KGO).

4. Delegationsmöglichkeiten

Kirchenvorstandsvorsitzende müssen nicht alle in der KGO und anderen kirchlichen Gesetzen aufgeführten Aufgaben selbst erledigen. Sie oder er ist allerdings dafür verantwortlich, dass diese erledigt werden. Als Entlastungsmöglichkeiten bieten sich an:

a)
die Delegation auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde, in erster Linie ist hier die Gemeindesekretärin zu nennen.

b)
die KGO gibt aber auch ausdrücklich in § 35 KGO die Möglichkeit, einzelne Aufgaben der oder des Vorsitzenden der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden zur selbständigen Wahrnehmung zu übertragen. Näheres kann der Kirchenvorstand im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden z.B. durch eine Geschäftsordnung regeln. 

c)
Bei der Vorbereitung sowie der Leitung der Sitzungen des Kirchenvorstands können auch andere Kirchenvorstandsmitglieder einbezogen werden, wenn sich ein Kirchenvorstand hier auf alternative Formen einigt. Es gibt Kirchenvorstände, bei denen die Sitzungsleitung (natürlich freiwillig) unter den Mitgliedern rotiert, bei anderen wird sie abwechselnd von der oder dem Vorsitzenden und der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden wahrgenommen. 

d)
Ein Kirchenvorstand kann für bestimmte sachlich oder örtlich abgegrenzte Aufgaben auch Arbeitsausschüsse bestellen oder Beauftragte benennen und durch eine Geschäftsordnung regeln, welche Aufgaben von diesen im Auftrag und unter Verantwortung des Kirchenvorstands wahrgenommen werden (§ 40 KGO). 

e)
Für Einrichtungen der Kirchengemeinde kann der Kirchenvorstand Kirchengemeindesatzungen beschließen (§ 55 KGO).

5. Verhinderung der oder des Vorsitzenden

Bei einer vorübergehenden Verhinderung der oder des Vorsitzenden springt die oder der stellvertretende Vorsitzende ein. Für den Fall, dass ein Pfarrer oder eine Pfarrerin den Vorsitz führt, ist dies in § 31 Abs. 1 KGO ausdrücklich geregelt. 

Bei einer länger als 2 Monate dauernden Verhinderung der Pfarrerin oder des Pfarrers, der den Vorsitz im Kirchenvorstand führt, übernimmt die Pfarrerin oder der Pfarrer den Vorsitz, der oder die von der Dekanin oder vom Dekan mit der Vertretung beauftragt wurde (§ 33 Abs. 2 KGO). 

Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Pfarrstelle gemeinsam verwalten, enthält § 34 KGO entsprechende Sonderregelungen.

6. Abwahlmöglichkeit
Der oder die Vorsitzende des Kirchenvorstands ist mit einer 2/3 Mehrheit der Mitglieder des Kirchenvorstands vorzeitig von ihrem oder seinem Amt abrufbar (§ 32 Abs. 7 KGO). 

III. Sitzungen des Kirchenvorstands
Kirchenvorstände sind als Organ im Team für die Leitung der Kirchengemeinde verantwortlich (Art.13 Abs. 1 KO). Personalfragen, Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Baufragen, Seelsorge, Erwachsenenbildung – um das alles sachgemäß leisten zu können, müssen unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen zusammen fließen und sich ergänzen, damit aus unterschiedlichen Facetten ein Ganzes wird. Die Arbeit des Kirchenvorstands als eine gelungene Teamarbeit motiviert die einzelnen Kirchenvorstandsmitglieder zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Ein solches Arbeiten fällt nicht einfach vom Himmel. Alle Kirchenvorstandsmitglieder müssen es wollen. Ein Team entwickelt sich und durchläuft bestimmte Phasen. Es hat seine eigene Dynamik, seine eigene Biografie. Es geht darum, dass jeder Kirchenvorstand eine passende innere Struktur in bezug auf die Aufgaben und Beziehungen untereinander entwickelt. Jedes Kirchenvorstandsmitglied kann hierzu seinen Beitrag leisten.

Diese für eine gelingende Kirchenvorstandsarbeit unerlässliche Basis lässt sich nicht in juristische Regelungen fassen. Die KGO beschränkt sich daher im Wesentlichen auf die Regelung der formalen Abläufe von Kirchenvorstandssitzungen und einige wenige Konfliktregelungen.

1. Verschwiegenheitspflicht 

Alle Mitglieder des Kirchenvorstands unterliegen der Verschwiegenheit über Gegenstände, die ihrer Natur nach vertraulich sind oder für vertraulich erklärt wurden (Art. 6 Abs. 3 KO, § 43 Abs.1 KGO). Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch über das Ende der Amtszeit des jeweiligen Kirchenvorstandsmitglieds hinaus (Art. 6 Abs. 3 KO).

2. Aufstellung der Tagesordnung

Der oder die Vorsitzende des Kirchenvorstands lädt den Kirchenvorstand zu Sitzungen mindestens jeden 2. Monat ein und bereitet die Sitzungen vor (§ 36 Abs. 1 KGO). 

Er oder Sie entscheidet grundsätzlich, wann zu Kirchenvorstandssitzungen einberufen wird. Etwas anderes gilt nur dann, wenn mindestens ein Drittel der Kirchenvorstandsmitglieder unter Angabe des Zwecks die Einberufung des Kirchenvorstands beantragen. In diesem Fall muss der oder die Vorsitzende zu einer Kirchenvorstandssitzung einladen ( Art. 36 Abs.3 KGO). 

Der oder die Kirchenvorstandsvorsitzende stellt auch die Tagesordnung auf (Art. 36 Abs. 2 KGO). Im Regelfall wird er oder sie dabei die Wünsche der übrigen Kirchenvorstandsmitglieder berücksichtigen.

Der oder die Kirchenvorstandsvorsitzende muss Anträge, die mindestens von einem Viertel der Mitglieder spätestens vier Tage vor der Sitzung bei ihr oder ihm schriftlich eingehen, auf die Tagesordnung setzen (§ 36 Abs. 4 KGO).

Die Tagesordnung muss allen Mitgliedern des Kirchenvorstands mindestens eine Woche vor der Sitzung schriftlich zugehen. Bei besonderer Dringlichkeit kann die Einladungsfrist verkürzt werden (§ 36 Abs. 2 KGO). Eine Versendung per E-Mail oder eine Einstellung auf die frei zugängliche Homepage der Kirchengemeinde ist datenschutzrechtlich unzulässig, wenn die Tagesordnung oder Anlagen personenbezogene Daten enthalten. Der Versand per Brief ist der nach wie vor empfehlenswerte Weg.

Praxisbeispiel: Ein konkretes Modell für eine Tagesordnung

Eine gut gegliederte Tagesordnung ist für das Gelingen einer Kirchenvorstandssitzung von entscheidender Bedeutung. Die Tagesordnung sollte ergebnisorientiert angelegt sein, die begrenzte Zeit der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher im Blick haben und genügend Raum für inhaltliche Fragen bieten.

Die Struktur, von der im Folgenden die Rede ist, beruht auf einem konkreten Beispiel aus einer Gemeinde. Sie hat sich im Laufe mehrerer Jahre entwickelt, der Kirchenvorstand hat sich auf sie geeinigt. Aber sie kann sich noch weiter verbessern, wenn neue Mitglieder neue Ideen mitbringen. 

Nach der Eröffnung gibt es zunächst einen geistlichen Einstieg. Das kann ein Gebet sein, eine Andacht oder ein anderer geistlicher Impuls. Dann folgt der meist kleine Punkt „Formalitäten“, unter den beispielsweise die Feststellung der fristgerechten Einladung oder der Beschlussfähigkeit fallen. Bevor in die Tagesordnung eingestiegen wird, wird geklärt, ob es Ergänzungen zu ihr gibt. Es folgt der so genannte Teil A. Er startet immer mit der Genehmigung des letzten Protokolls und Ausführungsberichten. Dann folgen Berichte aus der Gemeinde mit Aktivitäten und Ereignissen seit der letzten Sitzung. Ein Thema, für dessen Diskussion man sich Zeit lassen kann. Im Anschluss geht es um Berichte aus den Gremien und Ausschüssen sowie um aktuelle Themen aus der laufenden Arbeit, zu denen auch die  Personalfragen gehören. Anschließend gibt es eine Pause von rund 15 Minuten.

Im zweiten Teil geht es um Beschlüsse ohne Diskussion, eventuell mit Tischvorlagen. Ein Bewährungsaufstieg beispielsweise ist zu beschließen, benötigt aber keine Meinungsbildung. Am Ende steht der Punkt Verschiedenes mit Themen, die zu Beginn der Sitzung angemeldet wurden, aktuellen Informationen und Terminen und das Feedback, das einen Rückblick auf die Sitzung gibt.

Eine Besonderheit beim hier erwähnten Beispiel ist die nach dem Alphabet rotierende Gesprächsleitung im Kirchenvorstand. Das wirkt sich auf die Vorbereitung der Sitzung aus. An ihr sind die Pfarrerin oder der Pfarrer, die oder der stellvertretende Vorsitzende und der jeweilige Moderator beziehungsweise die Moderatorin beteiligt. Dabei wird eine Zeitleiste für den Sitzungsablauf festgelegt, bei der geschätzt wird, wie viel Zeit die einzelnen Tagesordnungspunkte benötigen. 

Die Sitzungen finden meist abends statt und sollten nicht länger als zwei Stunden dauern. Auch wenn alle bemüht sind, diesen Rahmen vor allem auch zeitlich einzuhalten, ist festzustellen: Es klappt nicht immer. Es kann passieren, dass an ganz unerwarteten Stellen heiße Diskussionen aufbrechen, bei denen es problematisch wäre, sie vorschnell „abzuwürgen“.

Die Leitung einer Sitzung erfordert Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen und eine klare Zielorientierung. Manches Mal ist das eine Gratwanderung. Aber die vorgestellte Sitzungsstruktur ist ein gutes Instrument, um die Ziele im Auge zu behalten. In der abschließenden Feedback-Runde haben alle Gelegenheit, ihr Befinden ohne Kommentierung durch andere wiederzugeben. Auch gibt sie Anregungen für Vorgehens- und Verhaltensänderungen in der nächsten Sitzung.

(Manfred Tabler in: Handbuch für den Kirchenvorstand Band 1, S. 63)

Muster für eine entsprechende Tagesordnung, die Arbeit mit Vorlagen und ein hierauf abgestimmtes Muster-Protokoll finden Sie in der Anlage.

3.
Interessenkollision und Befangenheit

Kein Mitglied des Kirchenvorstands darf an Beratungen und Abstimmungen teilnehmen, die es selbst oder Personen betreffen, die zu ihm in einem engen gesetzlich definierten verwandtschaftlichen Verhältnis stehen (Interessenkollision). Die Beachtung dieser Bestimmung ist im Protokoll festzuhalten (§ 42 KGO). 

Daneben empfiehlt es sich, wenn Kirchenvorstandsmitglieder auch dann von sich aus auf die Mitwirkung bei Beratungen und Abstimmungen verzichten, bei denen sie aus anderen Gründen befangen und nicht in der Lage sind, frei und ohne sachfremde Einflüsse im Sinne der Kirchengemeinde zu entscheiden (vgl. Art. 9 Abs. 1 KO). 

4.
Sitzungen des Kirchenvorstands

Der Kirchenvorstand kann nur dann rechtswirksame Beschlüsse fassen, wenn er beschlussfähig ist. Dies ist der Fall, wenn die Mehrheit der gewählten und berufenen Mitglieder anwesend sind (§ 38 Abs. 1 KGO). Für die Feststellung der Beschlussfähigkeit sind also die Pfarrerinnen und Pfarrer, die gem. § 30 KGO geborene Mitglieder des Kirchenvorstands sind, nicht zu berücksichtigen. 

Ist der Kirchenvorstand nicht beschlussfähig, muss eine neue Sitzung einberufen werden (§ 38 Abs. 2 KGO).

Die Sitzungen des Kirchenvorstands sind grundsätzlich nicht öffentlich (§ 37 Abs. 2 KGO). Der Kirchenvorstand kann jedoch die Öffentlichkeit der Sitzung beschließen, sofern dem Kirchenvorstand die Anwesenheit der Gemeinde oder einer darüber hinausgehenden Öffentlichkeit geboten erscheint. Der Kirchenvorstand kann an seinen Sitzungen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde und Sachverständige mit beratender Stimme teilnehmen lassen (§ 37 Abs. 3 KGO). 

Die Sitzungen des Kirchenvorstands werden mit Gebet eröffnet und geschlossen (§ 38 Abs. 1 KGO).

Grundsätzlich ist der Kirchenvorstand an die mit der Einladung versandte Tagesordnung gebunden. 

Soll über Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, verhandelt werden, so bedarf es hierfür  eines entsprechenden zustimmenden Beschlusses des Kirchenvorstands (§ 36 Abs. 5 KGO). Über Tagesordnungspunkte, die erst nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wurden, darf nur dann ein Beschluss gefasst werden, wenn alle anwesenden Kirchenvorstandsmitglieder mit einer Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt einverstanden sind (§ 36 Abs. 5 KGO). Durch dieses zweistufige Verfahren, soll einer Überrumpelung von (einzelnen) Kirchenvorstandsmitgliedern und überraschenden Beschlüssen, auf die sich nicht der gesamte Kirchenvorstand vorbereiten konnte, vorgebeugt werden. 

Beschlüsse sind so zu formulieren, dass über sie mit „ja“ oder „nein“ abgestimmt werden kann.

Der Kirchenvorstand entscheidet durch Abstimmungen und Wahlen. 

Bei Abstimmungen muss ein Antrag die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Kirchenvorstandsmitglieder auf sich vereinigen, um angenommen zu sein (§ 38 Abs. 4 KGO). Überwiegt die Zahl der Nein-Stimmen, Stimmenthaltungen und ungültigen Stimmen, ist ein Antrag abgelehnt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Auf Verlangen eines Mitgliedes ist geheim abzustimmen. 

Der Kirchenvorstand ist an seine eigenen Beschlüsse gebunden. Eine Aufhebung bisheriger Beschlüsse und eine erneute Beschlussfassung zu einem bereits beschlossenen Punkt ist daher nur zulässig, wenn sich die Sachlage geändert hat oder die Kirchenvorstandsmitglieder über ihre Stimmabgabe, z.B. bei Enthaltungen, im Irrtum waren.

Vor einer Beschlussfassung sind evtl. Mitarbeitende, z.B. die Leitung der Kindertagesstätte, oder Ausschüsse sowie Beauftragte zu hören (§ 40 Abs. 5 KGO).

Für Wahlen sieht § 38 Abs. 5 KGO ein abgestuftes Verfahren vor. Mehrere Wahlgänge sind nur dann möglich, wenn es mehrere Kandidierende gibt. Für Pfarrwahlen enthält das Pfarrstellengesetz Sonderregelungen, so dass die Regelungen der KGO für diese Wahlen nicht anwendbar sind (§ 38 Abs. 6 KGO). 

Ist ein Kirchenvorstand dauerhaft oder vorübergehend nicht beschlussfähig, so sieht die Kirchengemeindeordnung in den §§ 38 Abs. 3, 52, 42 Abs.1 KGO eine Wahrnehmung der Befugnisse des Kirchenvorstands durch den Dekanatssynodalvorstand vor. Wird der Kirchenvorstand durch das Ausscheiden von Mitgliedern dauerhaft beschlussunfähig, so ernennt der Dekanatssynodalvorstand die für die Beschlussfähigkeit fehlenden Kirchenvorstandsmitglieder (§ 27 KGWO).

5.
Umlaufbeschlüsse

Umlaufbeschlüsse außerhalb einer Kirchenvorstandssitzung sieht die Kirchengemeindeordnung nicht vor. Grundsätzlich geht die KGO davon aus, dass alle Beschlüsse im Rahmen von Kirchenvorstandssitzungen gefasst werden. Umlaufbeschlüsse sind daher allenfalls dann zulässig, wenn eine Sache so eilig ist, dass sie auch in einer Kirchenvorstandssitzung mit verkürzter Einladungsfrist nicht fristgerecht entschieden werden könnte und der Gegenstand des Beschlusses nicht zwingend eine gemeinsame Erörterung in einer Kirchenvorstandssitzung erfordert. Einem Umlaufbeschluss darf kein Mitglied des Kirchenvorstands widersprechen und alle Kirchenvorstandsmitglieder müssen die Möglichkeit zur Stimmabgabe haben. Die Abstimmungsergebnisse der einzelnen Kirchenvorstandsmitglieder sind aufzubewahren. Beschluss und Abstimmungsergebnis sind in der nächsten Kirchenvorstandssitzung zu protokollieren. 

6.
Protokoll

Über jede Kirchenvorstandssitzung ist ein Protokoll zu fertigen (§ 39 Abs. 1 KGO). Darin sind die gefassten Beschlüsse schriftlich niederzulegen. Alle Beschlüsse sind vor der Abstimmung zu verlesen und das Stimmenverhältnis zu protokollieren. Gegebenenfalls ist die Beachtung der Regelungen zur Interessenkollision gem. § 42 KGO zu protokollieren. Auf Antrag ist eine abweichende Meinung in das Protokoll aufzunehmen. 

Das Protokoll ist am Schluss der Sitzung zu verlesen, wenn es in ein Verhandlungsbuch aufgenommen wird. Eine andere Möglichkeit ist auch, jedem Kirchenvorstandsmitglied ein schriftliches Protokoll zuzusenden und über das Protokoll spätestens in der nächsten Sitzung abzustimmen. Eine Versendung der Protokolle per E-Mail oder gar das Einstellen auf der frei zugänglichen Homepage der Gemeinde ist aus datenschutzrechtlichen Gründen unzulässig! Der Versand per Brief ist hier der rechtlich sicherere Weg.

Bei der Abfassung des Protokolls ist immer zu beachten, dass so wenig wie möglich personenbezogene Daten z.B. von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Protokoll aufgenommen werden, um mögliche datenschutzrechtliche Probleme erst gar nicht entstehen zu lassen.

Wichtige Beschlüsse des Kirchenvorstands, die nicht der Verschwiegenheit unterliegen, sind in geeigneter Form zu veröffentlichen. Beglaubigte Protokollabschriften erteilt der oder die Kirchenvorstandsvorsitzende mit Unterschrift und Dienstsiegel (§ 39 Abs. 5 KGO).

7.
Ausschüsse und Projektgruppen: Fachliche Unterstützung für Kirchenvorstände

Ausschüsse

Eine Reihe von Entscheidungen können im Kirchenvorstand nur getroffen werden, wenn sie vorher sachgerecht beraten worden sind. Gründliche Vorberatungen sind oft zeitaufwändig und erfordern spezielle Kenntnisse und Erfahrungen. Die Sitzungen des Kirchenvorstandes sind für solche Beratungen nicht immer geeignet. Hier ist es sinnvoll, Ausschüsse einzurichten, die “bestimmte sachlich oder örtlich abgegrenzte Aufgaben”, wie es in der Kirchengemeindeordnung, heißt, bearbeiten. 

Neben dieser allgemein gehaltenen Möglichkeit gibt es aber zwei die Kirchenvorstände verpflichtende Bestimmungen:

Das Diakoniegesetz sieht in § 4 vor, dass jeder Kirchenvorstand einen Diakonieausschuss oder zumindest eine Person als Diakoniebeauftragte zu benennen hat. Und: Eine Gemeinde mit einer Kindertagesstätte muss laut Kindergartenausschussverordnung immer einen Kindergartenausschuss haben. Ansonsten sind die Kirchenvorstände frei, Ausschüsse nach Bedarf einzurichten. In vielen Kirchenvorständen gibt es zum Beispiel einen Haushalts- und Finanzausschuss, einen Bauausschuss, manchmal auch einen Jugendausschuss oder auch einen Ausschuss Erwachsenenbildung.

Die Möglichkeit, zu diesen Ausschüssen auch Gemeindemitglieder hinzuzuziehen, die dem Kirchenvorstand nicht angehören, sollte auf jeden Fall genutzt werden. Sie können Erfahrungen und Kenntnisse einbringen, die im Kirchenvorstand vielleicht nicht vorhanden sind. Jedoch sind alle Ausschüsse an die Weisungen des Kirchenvorstandes gebunden und diesem damit verantwortlich. 

Es ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern eigentlich selbstverständlich, dass der Kirchenvorstand einen Ausschuss zu “hören“ hat, bevor Beschlüsse in Angelegenheiten gefasst werden, die einem Ausschuss übertragen wurden. 

Der Kirchenvorstand kann im Einzelfall beschließen, dass ein Ausschuss im Rahmen einer präzisen Aufgabenstellung selbstständig entscheiden kann. Wenn beispielsweise ein Bauausschuss die Möglichkeit erhält, kleinere Ausgaben zum Beispiel bis zu € 150,00 selbst zu tätigen, dann muss der Kirchenvorstand wegen eines defekten Türgriffs nicht beraten. Er ist natürlich im Nachhinein darüber zu unterrichten.

Auch wenn die oder der Vorsitzende des Kirchenvorstandes und die Pfarrerin oder der Pfarrer mit beratender Stimme an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen, bleibt die Gesamtverantwortung beim Kirchenvorstand.

Zusammensetzung

Den Kern jedes Ausschusses bilden Mitglieder des Kirchenvorstandes. Es ist anzustreben, dass jedem Ausschuss auch Mitglieder angehören, die nicht im Kirchenvorstand sind.

Ausschüsse sollten zahlenmäßig möglichst klein gehalten werden. Sie müssen mindestens drei, sollten jedoch nicht mehr als fünf bis sieben Mitglieder haben, um tatsächlich eine intensive Beratung zu ermöglichen. Haupt- oder Verwaltungsausschüsse, die die Sitzungen des Kirchenvorstands vorbereiten, sollten aus drei Mitgliedern bestehen.

Leitung

Der Kirchenvorstand bestimmt den Vorsitz und die Stellvertretung in den Ausschüssen. Dabei sollte der Vorsitz möglichst einem auch methodisch versierten Ausschussmitglied übertragen werden, damit sich die Fachleute mit ihren Kenntnissen voll einbringen können.

Arbeitsweise

Der Ausschuss soll den Kirchenvorstand entlasten, Problemlösungen und Entscheidungen vorbereiten und den Kirchenvorstand fachlich qualifiziert beraten. Im Bedarfsfall gibt der Kirchenvorstand dem Ausschuss eine Geschäftsordnung und regelt damit unter Beachtung des allgemeinen kirchlichen Rechts seine Arbeitsweise. 

Die Aufgaben des Ausschusses und die Zielsetzung seiner Arbeit sind durch den Kirchenvorstand möglichst genau festzulegen.

Ausschüsse können sich bei ihrer Aufgabe einer Entscheidungsvorbereitung grundsätzlich an dem folgenden einfachen Raster orientieren: 

· Problem-Analyse

· Problem-Bewertung

· Problem-Lösung

Wann immer möglich, sollten sich Ausschüsse bei der Problem-Analyse und der Ideenfindung Zeit lassen, um in Ruhe und gründlich arbeiten zu können. Gegebenenfalls können weitere Gemeindemitglieder und Fachleute zur Beratung hinzugezogen werden.

Denkbare Kriterien für schriftliche Entscheidungsvorlagen

Ausschüsse bereiten Entscheidungen des Kirchenvorstandes vor. Eine klar gegliederte schriftliche Vorlage erleichtert es dem Kirchenvorstand, dann auch gute Entscheidungen treffen zu können. Die folgenden Kriterien sollten dabei beachtet werden:

1.
Was soll durch die Entscheidung/den Beschluss erreicht werden? Was ist das Ziel/der angestrebte Zustand?

2.
Wie ist die Ausgangssituation? (Problemskizze)

3.
Warum muss die Entscheidung getroffen werden, das Problem gelöst werden? Wie wichtig ist der Fall? Was passiert, wenn nichts passiert?

4.
Welche Entscheidungsalternativen sind bekannt oder bereits versucht worden? Alternativen können dabei ggf. in einer Anlage beschrieben und Ablehnungen begründet werden.

5.
Welche Entscheidung/Problemlösung wird vorgeschlagen und warum, nach welchen Kriterien (Entscheidungsvorgaben)? Der Beschlussvorschlag sollte klar und eindeutig formuliert und begründet werden.

6.
Welche Maßnahmen sind zur Umsetzung erforderlich? Was sind die nächsten Schritte? Wer macht was, bis wann, mit wem? Wer ist zu beteiligen, zu informieren?

7.
Mit welchen finanziellen, personellen, räumlichen, organisatorischen, rechtlichen, politischen und geistlichen Konsequenzen ist die Entscheidung/Problemlösung verbunden? Wenn es möglich ist, die Auswirkungen zu quantifizieren, ist das auch eine gute Hilfe und Orientierung für den Kirchenvorstand. 

8.
Aus der Vorlage sollte hervorgehen, wer die Federführung hat.

9.
Die Vorlage des Ausschusses ist übersichtlich gegliedert, sprachlich klar und prägnant.

Projektgruppen

Projekte sind Vorhaben, die „in sich geschlossene Aufgaben“ betreffen, zeitlich begrenzt sind und damit festgelegte Anfangs- und Endzeitpunkte haben und die einer eindeutigen Zielsetzung und Aufgabenstellung folgen. Meist handelt es sich um komplexe und schwierigere Aufgaben – etwa, indem sie bereichsübergreifend sind und eine entsprechende Beteiligung verschiedener Bereiche und Stellen erfordern.

Um ein Projekt zu planen, organisieren und durchführen zu können, bildet der Kirchenvorstand eine Projektgruppe.

Zusammensetzung

Die Arbeitsform einer Projektgruppe erfordert eine etwas andere Zusammensetzung als ein Ausschuss. Nach Möglichkeit sollen in erster Linie Fachleute mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen um ihre Mitarbeit gebeten werden. Eine Projektgruppe hat in der Regel drei bis sieben Mitglieder. Wichtig ist das Wissen, dass sich die Projektgruppe nach Beendigung ihrer Aufgabe wieder auflöst. 

Leitung und Arbeitsweise

Die Leitung einer Projektgruppe wird vom Kirchenvorstand bestimmt. Sie ist dem Kirchenvorstand verantwortlich und berichtet in dessen Sitzungen nach Bedarf. Noch stärker als der beauftragte Ausschuss muss sich die Projektgruppe ihre Ziele setzen. Und noch stärker als der Ausschuss ist die Projektgruppe darauf angewiesen, spezielle Arbeitsmethoden zu finden und zu erproben, die allen Beteiligten die Freude an der Zusammenarbeit erhalten und gleichzeitig die Sache vorantreiben. Spielregeln der Zusammenarbeit, Techniken der Beratung, Methoden der Problemlösung gelten auch für die Arbeit von Projektgruppen.

Ernst-Georg Gäde in:

Handbuch für den Kirchenvorstand (Bd. 1, S.67)

IV. Gemeindeversammlung und Mitarbeiterkreis

1. Gemeindeversammlung – eine Chance für Dialog und Beteiligung

Ein Praxisbeispiel

Der Gottesdienst am Sonntag begann um 14 Uhr und dauerte etwa eine halbe Stunde. Nach einer kurzen Pause, in der der Gemeindesaal etwas umgeräumt und Getränke bereitgestellt wurden, begann die Gemeindeversammlung. Die Vorsitzende des Kirchenvorstandes begrüßte die etwa 30 Anwesenden und erläuterte, wieso der Kirchenvorstand zu der Gemeindeversammlung eingeladen hatte:

Vor etwa zwei Monaten hatte sich der Kirchenvorstand zu einer Wochenendklausur zum Thema ”Schwerpunkte unserer Gemeindearbeit” zurückgezogen. Und heute wolle er seine Ergebnisse vorstellen und mit den daran interessierten Gemeindemitgliedern besprechen.

Ein jüngerer Kirchenvorsteher stellte dann kurz die vier Schwerpunktbereiche vor: Das war die Arbeit mit Kindern und ihren Eltern (die Gemeinde hat eine Kindertagesstätte), die generationsübergreifenden Angebote (im Bereich der Gemeinde liegen drei Altersheime), die ökumenisch-interkulturelle Arbeit (die Gemeinde liegt in einer Großstadt mit vielen Kulturen) sowie der ganze Gottesdienstbereich mit sehr unterschiedlichen Gottesdienstformen. Dabei stellte er vier vorbereitete Pinnwände vor, je eine Pinnwand für ein Schwerpunktthema. Vorbereitet hieß: An den Pinnwänden hingen jeweils ein Zettel mit dem Schwerpunktthema und darunter weitere Zettel mit den bisherigen konkreten Angeboten, Maßnahmen und anderem mehr.

Die vier Pinnwände wurden dann im Raum verteilt und die Anwesenden wurden gebeten, sich nach Interesse auf die Themen aufzuteilen. Die Moderation zu den vier Themenbereichen lag bei Kirchenvorstandsmitgliedern. Sie erläuterten kurz die aufgehängten Stichworte und baten dann, das bisherige Angebot kritisch zu bedenken und dann auch neue Ideen und Vorschläge zu entwickeln. In allen vier Gruppen gab es lebhafte Gespräche, die Ergebnisse wurden auf Zetteln festgehalten und an die Pinnwände geheftet. Nach etwa 40 Minuten gab es eine kurze Präsentation der Ideen und Vorschläge. Die wichtigsten Ergebnisse wurden im nächsten Gemeindebrief vorgestellt. Was daraus geworden ist? Mittlerweile gibt es zum Beispiel gezielte musikalische Angebote für Kinder, die auf eine gute Resonanz stoßen. Bei der vergangenen Kirchenvorstandswahl war dann zu beobachten, dass sich viele Kandidierende sehr bewusst auf die Schwerpunkte bezogen und signalisierten, sich besonders um diese Bereiche kümmern zu wollen. 

Ein Beispiel für eine gelungene Gemeindeversammlung, die sich nicht nur in einem mit Zahlen gespickten Rechenschaftsbericht erschöpft. Das Beispiel macht deutlich: Ist eine Gemeindeversammlung darauf angelegt, Gemeindemitglieder zu beteiligen, ihre Interessen und Ideen ernst zu nehmen, dann stößt sie auch auf Akzeptanz und kann ein wirkungsvolles Instrument der Entwicklung einer Gemeinde sein. Dabei ist eines aber stets zu beachten: Eine Gemeindeversammlung ist kein Leitungsorgan, das ist ausschließlich der Kirchenvorstand.

Einmal im Jahr eine Gemeindeversammlung
Um die Gemeinde am gemeindlichen Leben in aktiver Form zu beteiligen, sieht die Kirchengemeindeordnung die Gemeindeversammlung als regelmäßige Veranstaltungsform vor. So heißt es § 54 Abs. 3 der Kirchengemeindeordnung: ”Der Kirchenvorstand soll einmal jährlich der Gemeindeversammlung über seine Arbeit berichten.” Die Gemeindeversammlung hat übrigens auch das Recht, Anträge an den Kirchenvorstand zu stellen und ihm Anregungen zu geben. Auf der nächsten Gemeindeversammlung muss der Kirchenvorstand dann berichten, was aus den Anträgen geworden ist.

In der Kirchengemeindeordnung werden auch Themen für Gemeindeversammlungen benannt:

Der Kirchenvorstand soll über seine Arbeit berichten,

es sollen Fragen des kirchlichen und gemeindlichen Lebens besprochen (natürlich mit Ausnahme vertraulicher Themen, wie etwa Personalfragen) und

die Verwendung der finanziellen Mittel soll dargestellt werden.

Außerdem soll zu jeder Gemeindeversammlung auch der Dekanatssynodalvorstand eingeladen werden. 

Die Kirchenordnung geht über den in der KGO vorgeschriebenen jährlichen Turnus insofern hinaus, als sie die Kirchenvorstände dazu ermuntert, ”jederzeit eine Gemeindeversammlung” einzuberufen, in denen sie ”über die Arbeit in der Kirchengemeinde berichtet und Anträge oder Anregungen entgegennimmt.” (Art. 14 KO)

Eine Checkliste
Eine Gemeindeversammlung zu veranstalten, bedeutet immer einen erhöhten Aufwand an inhaltlicher Arbeit und Organisation. Es empfiehlt sich, dafür eine kleine Vorbereitungsgruppe zu bilden. 

Zuvor aber legt der Kirchenvorstand die Themen und den Termin für die Gemeindeversammlung fest. Der Kirchenvorstand sollte gründlich darüber nachdenken, welche Ziele durch die Gemeindeversammlung erreicht werden sollen und welche Themen dazu passend sind. Die Terminierung kann im Zuge der Jahresplanung vorgenommen werden. Wichtig ist, dass die Planungen frühzeitig begonnen werden können. 

Außerdem legt der Kirchenvorstand – so die Kirchengemeindeordnung – fest, wer den Vorsitz in der Gemeindeversammlung hat, sie also leitet. Die Vorbereitungsgruppe, zu der auch geeignete Gemeindemitglieder hinzugezogen werden können, bekommt nun den Auftrag, dafür ein Programm zu entwickeln. Es ist nahe liegend, dass die Leiterin oder der Leiter der Gemeindeversammlung in der Vorbereitungsgruppe mitarbeitet.

Bei der Vorbereitung sollten einige allgemeine Gesichtspunkte beachtet werden:

· Wie kommen die Gäste der Gemeindeversammlung miteinander ins Gespräch?

· Was fördert eine offene, freundliche und einladende Atmosphäre?

· Wie können die vom Kirchenvorstand formulierten Ziele gut erreicht werden?

· Und dann gibt es einen ganze Katalog von Detailfragen, die die Vorbereitungsgruppe zu klären hat:

· Wie sieht der Gesamtablauf der Gemeindeversammlung aus – von der Begrüßung über die verschiedenen Tagesordnungspunkte bis zum Reisesegen?

· Wie sollen die Themen bearbeitet werden?

· Wie sollen die Themen dargestellt und diskutiert werden, die möglicherweise gefühlsmäßig besonders stark besetzt sind?

· Wie viel Zeit ist dafür unter Berücksichtigung von Pausen notwendig?

· Welche Medien wie Flipchart oder Beamer sind wünschenswert?

· Ist eine Verstärkeranlage notwendig, damit auch alle das Geschehen gut verfolgen können?

· Wie sollte der Raum gestaltet werden? Wie sollen Tische und Stühle gestellt werden?

· Welche Form der Bewirtung ist angemessen?

· Mit wie vielen Gästen ist zu rechnen? Wie sehen die Erfahrungen der letzten Jahre aus? Ist diesmal mit mehr Gästen als sonst zu rechnen?

· Wer könnte für was verantwortlich sein (Wer berichtet aus der Arbeit des Kirchenvorstandes? Wer kann inhaltliche Impulse geben? Wer kann vielleicht kleinere Gesprächsgruppen moderieren? Wer begrüßt? Wer kümmert sich um die Technik, wer um Getränke usw.?)

· Wie ist die Einladung zu streuen (in der Kirchengemeindeordnung heißt es ausdrücklich, dass eine Bekanntgabe ausschließlich im Gottesdienst nicht ausreicht)?

· Wenn die Gemeindeversammlung mal nicht im Anschluss an einen Gottesdienst stattfindet – soll es einen geistlichen Einstieg geben?

· Wie werden die Ergebnisse der Gemeindeversammlung festgehalten?

· Wer kümmert sich um Berichte für örtliche Presse und Gemeindebrief?

· Wer fotografiert?

· Und zum Schluss fragen sich die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe:

· Würde ich an dieser Veranstaltung auch teilnehmen, wenn ich dafür keine Verantwortung hätte?

· Die Vorbereitungsgruppe stellt ihren Programmvorschlag dann dem Kirchenvorstand vor. Wenn der Kirchenvorstand den Vorschlag – vielleicht etwas modifiziert – verabschiedet, dann geht es an die Umsetzung. 

(Ernst-Georg Gäde in: Handbuch für den Kirchenvorstand, Bd. 3)
2.
Der Mitarbeiterkreis

Um die ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeitenden in der Gemeinde in die Verantwortung des Kirchenvorstands für die Gestaltung des Gemeindelebens einzubeziehen, sieht die Kirchengemeindeordnung dem Kreis der Mitarbeitenden in § 53 KGO vor.

Der oder die Vorsitzende führt den Vorsitz auch im Mitarbeiterkreis (§ 53 Abs. 2 KGO). Auch der Mitarbeiterkreis soll regelmäßig tagen und muss daher mindestens einmal im Jahr einberufen werden. Die Sitzungen sind im Regelfall nicht öffentlich.

Auch der Mitarbeiterkreis kann Wünsche und Anträge formulieren, über die der oder die Kirchenvorstandsvorsitzende dem Kirchenvorstand berichten muss.

Der Kirchenvorstand muss die Zusammensetzung des Mitarbeiterkreises zu Beginn seiner Amtszeit feststellen und im Verlauf Änderungen vermerken (§ 53 Abs. 1 KGO).

Wer aber gehört zum Mitarbeiterkreis?

Hier lässt die Kirchengemeindeordnung dem Kirchenvorstand einen großen Spielraum. Einige Grundlinien lassen sich jedoch festhalten.

-
Der Mitarbeiterkreis ist keine Personalversammlung sondern in Arbeitsgremium. Der Kirchenvorstand kann festlegen, wen er in den Mitarbeiterkreis einbeziehen will.

-
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die ehren-, neben- und hauptamtliche Mitarbeitenden, die in der Gemeinde Leitungsfunktionen wahrnehmen, in den Mitarbeiterkreis einzubeziehen. 


Sie sind als Leitungen der Einrichtungen, Gruppen und Kreise für die Organisation des Gemeindelebens mitverantwortlich. Sie sollten sich persönlich kennen und voneinander wissen, um sich sinnvoll vernetzen zu können. Sie sind für den Kirchenvorstand wichtige Ansprechpartner, wenn es z. B. um neue Angebote und Perspektiven für die Gemeinde geht. Mit ihnen sollte aber auch die Jahresplanung möglichst aller größeren Gemeindeaktivitäten durchgeführt werden. 

V. Unterstützung durch die Regionalverwaltung 

Die Regionalverwaltung – Dienstleistungszentrum in der Region

Die Regionalverwaltung ist das Dienstleistungszentrum für die Kirchengemeinden in der Region. Die Regionalverwaltungsverbände sind selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts. Ihre Mitglieder sind die Dekanate der jeweiligen Verwaltungsregion. Derzeit gibt es im Kirchengebiet der EKHN 14 Regionalverwaltungsverbände mit je einer Regionalverwaltung als Verwaltungsdienststelle.

In ihrer heutigen Organisationsform sind sie ein Ergebnis des von der Kirchensynode 1998 beschlossenen Strukturreformprozesses. Dabei wurden Aufgaben, die bisher zentral bei der Kirchenverwaltung lagen, auf die neuen Regionalverwaltungsverbände übertragen. Außerdem übernahmen diese die Aufgaben der bisherigen Rentämter sowie solche der Kirchengemeindeverbände und Gesamtgemeinden. Die Einzelheiten regeln das Regionalverwaltungsgesetz (RVG), die Regionalverwaltungsverordnung (RVVO) und die jeweiligen Verbandssatzungen.

Struktur

Auch die Regionalverwaltungsverbände sind demokratisch verfasst. Organe sind die Verbandsvertretung und der Verbandsvorstand. Der Verbandsvertretung gehören die Personen als Mitglieder an, die von den Dekanatssynoden gewählt werden. Jedes Dekanat entsendet je nach Größe zwischen drei und fünf Mitglieder entsprechend der Verbandssatzung. Die Verbandsvertretung ist das oberste Organ und entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten.

Die Verbandsvertretung wählt den Verbandsvorstand, der aus fünf bis sieben Personen besteht. Der Vorstand führt die Dienstaufsicht über die Mitarbeitenden der Regionalverwaltung, Dienstvorgesetzte bzw. Dienstvorgesetzter ist der oder die Vorstandsvorsitzende. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Verbands zuständig, die nicht der Verbandsvertretung zugewiesen sind.

Die Regionalverwaltung hat eine hauptamtliche Leitung, die auch Vorgesetzte aller Mitarbeitenden der Regionalverwaltung ist.

Aufgaben

Die Regionalverwaltungsverbände nehmen nach Maßgabe des RVG und der RVVO als so genannte Pflichtaufgaben durch die Kirchenleitung festgelegte Verwaltungsaufgaben der ihnen angeschlossenen Kirchengemeinden, Dekanate und kirchlichen Verbände wahr. Die Kriterien dafür sind: Die Aufgaben gehen über die Kräfte der einzelnen Kirchengemeinden hinaus oder sie sind durch eine gemeinsame Organisationsform effizienter und kompetenter zu erfüllen. Zu diesen zählen im Bereich des Finanzwesens das Erstellen der Haushaltspläne, das Verwalten des Finanzflusses und der Jahresabschluss. Beim Personalwesen geht es um die Beratung in arbeits- und tarifrechtlichen Fragen, um die Personalverwaltung und die Gehaltsabrechnung, bei der Kindertagesstättenverwaltung um Beratung und den Beitragseinzug. Hinzu treten Verwaltungsaufgaben im Meldewesen, in EDV-Fragen, in der Bauunterhaltung und Liegenschaftsverwaltung.

Zusätzlich können den Regionalverwaltungsverbänden von einer Kirchengemeinde, einem Dekanat oder einem Verband durch Vereinbarung weitere, und damit freiwillige Aufgaben übertragen werden.

Außerdem nehmen die Regionalverwaltungsverbände ihnen von der Kirchenleitung übertragene gesamtkirchliche Aufgaben wie die regionale Baubetreuung und die Genehmigung von Dienstverträgen und Haushaltsplänen vor.

Pflicht zur Zusammenarbeit

Das Regionalverwaltungsgesetz (RVG) sieht besonders in seinem § 25 eine Pflicht zur Zusammenarbeit zwischen Regionalverwaltungen und den ihr angeschlossenen Kirchengemeinden, Dekanaten und Verbänden vor. Beide Seiten sind zur umfassenden gegenseitigen Information verpflichtet, damit die notwendigen Verwaltungsvorgänge möglichst reibungslos, effizient und entsprechend den rechtlichen Vorgaben abgewickelt werden können. Die Regionalverwaltung einerseits und die angeschlossenen Einrichtungen andererseits begegnen sich dabei auf Augenhöhe als gleichrangige Partner.

Etwas anderes gilt nur dort, wo die Regionalverwaltungen von der Gesamtkirche übertragene Genehmigungsbefugnisse gegenüber den angeschlossenen Einrichtungen wahrnehmen müssen.

(Sigrid Bernhardt-Müller in: Handbuch für den Kirchenvorstand, Bd. 3)

VI. Mitverantwortung von Dekanat und Gesamtkirche

Dekanat und Gesamtkirche unterstützen die Kirchengemeinden. Sie bieten eine Vielzahl von Beratungs-, Service- und Schulungsangeboten. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Kirchengemeinden bei ihrer Arbeit die geltende kirchliche Ordnung und die staatlichen Gesetze beachten.

1.
Aufsicht

Der Kirchenvorstand hat einen großen Aufgaben- und Verantwortungsbereich innerhalb des rechtlich vorgebenden Rahmens. Da jede Kirchengemeinde Teil eines Dekanats sowie der EKHN ist, untersteht der Kirchenvorstand der Aufsicht des Dekanatssynodalvorstands (Art. 25 Abs. 2 Nr. 4 KO) und der Kirchenleitung (Art. 47 Abs. 1 Nr. 12 KO).

Genehmigungsbefugnisse

Dies kann zunächst bedeuten, dass für vom Kirchenvorstand gefasste Beschlüsse eine Genehmigung erforderlich ist. § 29 KGO enthält neben anderen Vorschriften eine Reihe von Genehmigungsvorbehalten, die u.a. dazu dienen, dass weitreichende Entscheidungen wie die Anstellung von Personal und Grundstücksgeschäfte nicht ohne Beratung und Kontrolle durch die genehmigende Stelle getroffen werden. Zuständig ist in der Regel die Kirchenverwaltung, die Kirchenleitung hat aber aufgrund von § 26 Abs. 2 RVG auch Genehmigungsbefugnisse z.B. für Haushaltpläne und Dienstverträge auf die Regionalverwaltungen übertragen. 

Entscheidung über Einsprüche

Der Dekanatssynodalvorstand entscheidet über Einsprüche gegen Beschlüsse des Kirchenvorstands (§ 44 KGO). Jedem, der  von einem Beschluss des Kirchenvorstands betroffen ist, steht der Einspruch an den  Dekanatssynodalvorstand und gegen dessen Entscheidung die Beschwerde an die Kirchenleitung zu. Gegen die Entscheidung der Kirchenleitung steht der Weg zum Kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsgericht offen. 

Eingriffsmöglichkeiten

In den §§ 45 ff KGO werden darüber hinaus Eingriffsmöglichkeiten für den Dekanatssynodalvorstand und die Kirchenleitung geregelt. Nach § 45 KGO sind Beschlüsse, die möglicherweise das Recht verletzen oder erheblichen Schaden verursachen, der Kirchenleitung vorzulegen. Nach § 46 Abs. 1 KGO kann die Kirchenleitung anstelle des Kirchenvorstands vermögensrechtliche Ansprüche geltend machen. Andere Rechte können durch die Kirchenleitung bei Zustimmung des Dekanatssynodalvorstands geltend gemacht werden (§ 46 Abs. 2 KGO). Schließlich kann der Dekanatssynodalvorstand Beauftragte bestellen, wenn sich ein Kirchenvorstand trotz Abmahnung durch die Kirchenverwaltung weigert, seinen Aufgaben nachzukommen (§ 46 Abs. 3 KGO).

Außerdem hat der DSV das Recht, an den Sitzungen des Kirchenvorstands mit beratender Stimme teilzunehmen (§ 27 Abs. 2 DSO). 

Beschlussunfähigkeit des Kirchenvorstands

Ist ein Kirchenvorstand dauerhaft oder vorübergehend nicht beschlussfähig, nimmt der Dekanatssynodalvorstand die Befugnisse des Kirchenvorstands wahr (§§ 52, 42 Abs. 1 KGO). Wird der Kirchenvorstand durch das Ausscheiden von Mitgliedern dauerhaft beschlussunfähig, so ernennt der Dekanatsynodalvorstand die für die Beschlussfähigkeit fehlenden Kirchenvorstandsmitgliedern (§ 27 KGO).

Verlust des Amtes als Kirchenvorstandsmitglied 

Ein gewähltes oder berufenes Mitglied des Kirchenvorstands verliert sein Amt, wenn die Voraussetzungen für die Wählbarkeit wegfallen (§ 50 Abs. 1 KGO). Dies kann insbesondere durch Wegzug aus der Kirchengemeinde geschehen, wenn nicht gleichzeitig ein Antrag auf Umgemeindung nach § 16 KGO gestellt wird. Tritt ein Wählbarkeitshindernis ein, für das eine Ausnahmegenehmigung beim Dekanatssynodalvorstand eingeholt werden kann, muss diese für den Fortbestand des Amtes durch den Kirchenvorstand beantragt und vom Dekanatssynodalvorstand erteilt werden (§§ 5 Abs. 3, 4, 5 KGWO). Treten bei Kirchenvorstandsmitgliedern Voraussetzungen ein, die sie nach § 5 Abs. 1 u. 2 KGWO nicht mehr wählbar machen, ohne dass eine Ausnahmegenehmigung des Dekanatssynodalvorstands möglich wäre, muss das betroffene Kirchenvorstandsmitglied aus dem Kirchenvorstand ausscheiden. Den Verlust des Amtes stellt der Kirchenvorstand durch Beschluss fest (§ 50 Abs.1 KGO).

Ist ein gewähltes oder berufenes Kirchenvorstandsmitglied fortgesetzt verhindert, seine Kirchenvorstandsarbeit wahrzunehmen, soll es sein Amt zu Verfügung stellen (Art. 49 KGO).

Einem Kirchenvorstandsmitglied kann das Amt auch wegen eines groben Verstoßes gegen seine Pflichten als Kirchenvorstandsmitglied aberkannt werden. Die Pflichten von Mitgliedern des Kirchenvorstands ergeben sich aus einer Gesamtschau von Art. 13 KO, §§ 25 ff. KGO und § 1 KGWO. Danach sind von einem Mitglied des Kirchenvorstands ein Mindestmaß an Kooperationsbereitschaft, Loyalität und Konstruktivität der Mitarbeit, sowie Wahrung der Vertraulichkeit, Teilnahme an den Diensten, zu denen sich die Mitglieder des Kirchenvorstands verpflichtet haben, zu erwarten. Bei der Beurteilung, ob diese Pflichten erfüllt sind, steht den entscheidenden kirchlichen Stellen ein Beurteilungsspielraum zu. Allerdings ist diese Beurteilung durch das Kirchliche Verfassungs- und Verwaltungsgericht überprüfbar. Nach dessen Rechtssprechung ist einem Kirchenvorstand zuzumuten, auch Kirchenvorstandsmitglieder zu integrieren, mit denen eine Zusammenarbeit schwierig ist. Die Anforderungen des Gerichts sind hier aufgrund der gesetzlichen Formulierung eines „groben“ Verstoßes hoch. Über die Aberkennung ist nach Anhörung der oder des Betroffenen und des Kirchenvorstands durch den Dekanatssynodalvorstand zu entscheiden (§ 50 Abs. 2 KGO).

Auflösung eines Kirchenvorstands

Ein Kirchenvorstand, der beharrlich seine Pflichten verletzt, kann von der Kirchenleitung nach Anhören des Dekanatssynodalvorstands aufgelöst werden (§ 51 Abs. 1 KGO). Der Dekanatssynodalvorstand hat dann unverzüglich eine Neuwahl des Kirchenvorstands zu veranlassen (§ 51 Abs. 2 KGO). 

2.
Verwaltungsprüfung

Die Verwaltungsprüfung ist in § 21 Visitationsgesetz und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen geregelt. Die Verwaltungsprüfung geschieht außerhalb der Visitation und erstreckt sich auf diejenigen Verwaltungs- und Organisationsvorgänge einer Kirchengemeinde, die nicht von der Visitation erfasst sind. Dies betrifft sowohl den pfarramtlichen Bereich als auch den Bereich der kirchengemeindlichen Verwaltung. 

Im pfarramtlichen Bereich werden insbesondere geprüft:

-
Kirchenbuchführung,

-
Chronik,

-
Beurkundungswesen.

Im kirchengemeindlichen Bereich bezieht sich die Prüfung insbesondere auf: 

-
Vermögens- und Finanzverwaltung, einschließlich Kollektenwesen,

-
Liegenschaften und Gebäude,

-
Bestandsbuch,

-
Gemeindegliederverzeichnis und Meldewesen,

-
Protokollbücher,

-
Aktenführung,

-
Siegelwesen,

-
Archiv.

In den Ausführungsbestimmungen zum Visitationsgesetz ist unter Punkt 52 zu § 21 Abs. 1 geregelt, dass Umfang, Art und Weise der Verwaltungsprüfung durch den von der Kirchenverwaltung zur Verfügung gestellten Formularsatz (Prüfungsbericht) geregelt wird.

Die Kosten der Verwaltungsprüfung trägt die Kirchengemeinde.

In jeder Kirchengemeinde soll während der Wahlperiode der Dekanatssynode routinemäßig einmal die Verwaltungsprüfung durchgeführt werden.

Über das Ergebnis der Verwaltungsprüfung wird ein Bericht erstellt. Zu diesem kann der Kirchenvorstand innerhalb von sechs Monaten gegenüber dem Dekanatssynodalvorstand Stellung nehmen. Propst oder Pröpstin werden über das Ergebnis der Verwaltungsprüfung ebenfalls informiert. Je eine Ausfertigung des Prüfungsberichts und der Stellungnahme des Kirchenvorstands werden beim Dekanat und bei den Gemeinden auf Dauer aufbewahrt. Sie werden der nächsten Kommission vorgelegt. 

Die Kirchenleitung kann eine außerordentliche Verwaltungsprüfung anordnen. In diesem Fall beruft die Kirchenleitung die Mitglieder der Kommission. 
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